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REPRÄSENTATIVITÄT IN DER  
ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG	
Was kann Deutschland von  
anderen Ländern lernen?

INTERKULTURELLE ÖFFNUNG DER  
VERWALTUNG IN DEUTSCHLAND

Forderungen nach Öffnung des öffentlichen Dienstes für Aus- 
länder_innen gab es in Deutschland bereits in den 1970er 
Jahren, zunächst vor allem in den Bereichen, in denen direkter 
„Kontakt mit der Bevölkerung“ besteht (FES 2002: 7). Mit dem 
Bekenntnis Deutschlands, ein Einwanderungsland zu sein, 
wurden auf allen Regierungsebenen Bemühungen intensiviert, 
den öffentlichen Dienst allgemein und die öffentliche Ver- 
waltung im Speziellen „interkulturell zu öffnen“. Das Themen-
feld ist im Nationalen Aktionsplan Integration (NAP-I) ent- 
halten. Handlungsbedarf in diesem Bereich identifizierte auch 
die Befragung „Diversität und Chancengleichheit in der 
Bundesverwaltung“ (Die Integrationsbeauftragte/BiB 2020). 
Ausgehend von einem Anteil von ,,Personen mit Migrations- 
hintergrund“ an der Gesamtbevölkerung von 24,1 Prozent und 
unter den Beschäftigten in der Privatwirtschaft von 26,2 Pro- 
zent, sind ,,Personen mit Migrationshintergrund“ im öffentli- 
chen Dienst in Deutschland mit gerade 11,9 Prozent unter- 
repräsentiert (Die Integrationsbeauftragte et al. 2021: 151f.).

Der NAP-I impliziert, dass Diversität entlang der Katego- 
rie „Migrationshintergrund“ gedacht wird; auch die Studie des 
Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) nutzt diese 
Kategorie in der Erhebung. Gleichzeitig wird intensiv über den 
Begriff diskutiert. Kürzlich wurde von der Unabhängigen 
Fachkommission der Bundesregierung zu den Rahmenbe- 

dingungen der Integrationsfähigkeit vorgeschlagen, den Be- 
griff nicht mehr zu verwenden und zukünftig von „Eingewan- 
derten und ihren (direkten) Nachkommen“ zu sprechen 
(Fachkommission Integrationsfähigkeit 2021: 218–227). Ob 
dieser und alternative Vorschläge für ein Monitoring der 
interkulturellen Öffnung des öffentlichen Dienstes geeignet 
sind, bleibt umstritten (vgl. Will/Nowicka 2021). In diesem 
Kontext wird oft auf das Ausland verwiesen. Dieser Beitrag 
untersucht, was Deutschland aus den Erfahrungen ausge- 
wählter Länder lernen kann.1

GLEICHSTELLUNG, INTERKULTURELLE 
ÖFFNUNG, DIVERSITÄTSMANAGEMENT

In der deutschen Diskussion werden oft drei Konzepte ohne 
Abgrenzung zueinander genutzt: Gleichstellung, interkultu- 
relle Öffnung und Diversitätsmanagement. Alle drei haben 
unterschiedliche Bedeutungen und Implikationen für die 
daraus folgenden Maßnahmen. So hat Gleichstellungspolitik 
das Ziel, die Teilhabe aller Bevölkerungsteile zu erreichen. 
Gleichstellung ist das Ergebnis von Gleichberechtigung (recht- 
licher Gleichbehandlung) und der faktischen Gleichbehand-
lung. Die faktische Gleichbehandlung kann durch das Verbot 
der Diskriminierung und gegebenenfalls durch die Einfüh- 
rung positiver Maßnahmen – die relative Bevorzugung einer 
Teilpopulation – erreicht werden. Dabei gilt das Diskriminie-
rungsverbot nicht allgemein, sondern auf der Basis bestimm- 
ter Merkmale. Im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
sind u. a. „ethnische Herkunft“ und „Rasse“ benannt (Feld- 
mann et al. 2018).

AUF EINEN BLICK
Deutschland bekennt sich zur interkulturellen Öff- 
nung der öffentlichen Verwaltung, doch diskutiert 
weiter über Instrumente und Kategorien. Deshalb 
wird in diesem Beitrag der Blick auf ausgewählte 
Länder gerichtet und gefragt, ob und wie Deutschland 
ähnliche Maßnahmen übernehmen und anwenden 
könnte. Die Beispiele zeigen: Ohne politischen Willen 
geht es nicht.

Magdalena Nowicka und Anne-Kathrin Will
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Unter interkultureller Öffnung (IKÖ) werden organisatorische 
Maßnahmen verstanden, die Institutionen auf ihre Aufgaben 
in einer Einwanderungsgesellschaft vorbereiten (Lima-Curvello 
2007). Zu den Instrumenten gehört die Sensibilisierung der 
Mitarbeitenden in Bezug auf „Angehörige anderer Kulturen“ 
unter der Annahme, dass sich damit die Qualität der Dienst- 
leistung erhöht. „Die Öffnung“ impliziert auch, dass als „kultu- 
rell-anders“ gelesene Personen in die Institution selbst auf- 
genommen werden sollen. Im deutschen Kontext wird „andere 
Kultur“ bzw. „kulturelle Vielfalt“ mit der Migrationserfahrung 
und ethnischen Herkunft (der Eltern) gleichgesetzt.

Diversitätsmanagementstrategien sind ebenfalls Organisa- 
tionsmaßnahmen, die die Vielfalt der Mitarbeitenden als 
wertvolle Ressource nutzen und damit sowohl das interne 
Arbeitsklima als auch die Qualität der Dienstleistungen ver- 
bessern sollen. Mit dem Begriff der Diversität sind diskriminie- 
rungsrelevante Unterschiede wie Geschlecht, Alter, Behinde- 
rung, sexuelle Orientierung, Religion, Weltanschauung, 
ethnische Herkunft oder Migrationserfahrung gemeint, aber 
auch darüberhinausgehend soziale Herkunft, Lebensstil, 
Sorgeaufgaben u. a. Da Diversität als positive Ressource ver- 
standen wird, kann sie mit der Rekrutierung von Personen 
einhergehen, die diese Diversitätsmerkmale verkörpern.

Weder die Maßnahmen der IKÖ noch des Diversitäts- 
managements führen automatisch zur Erhöhung des Anteils 
von „Personen mit Migrationshintergrund“ in der öffentlichen 
Verwaltung. Vielmehr muss ihre Repräsentativität als explizites 
Ziel der Politik definiert werden. Repräsentativität (englisch 
„representativeness“) bedeutet, dass die Anteile der Teilgrup- 
pen in der Gesamtpopulation und in den Institutionen, in 
unserem Fall von Menschen „mit Migrationshintergrund“ in der 
öffentlichen Verwaltung, gleich groß sind, was nicht mit 
Repräsentanz im Sinne einer (politischen) Interessenvertretung 
einer Gruppe verwechselt werden soll. Mit Repräsentativität 
ist die Durchlässigkeit von Institutionen gemeint, deren mög- 
liche Wirkung (z. B. Vorbilder, Interessenvertretung usw.) 
jedoch ausgeklammert. Die normative Zielsetzung darf daher 
auch nicht mit der Verbesserung der Qualität der Dienst- 
leistungen oder der Mitarbeitendenzufriedenheit gleichge- 
setzt werden (Maravic et al. 2015).

Um Repräsentativität zu messen, bedarf es entsprechen-
der Daten (Makkonen 2016). In Deutschland können dafür 
Mikrozensusdaten genutzt werden (vgl. Will/Nowicka 2021), 
die die Kategorie „Migrationshintergrund“ verwenden. Für ein 
Monitoring, ob konkrete Maßnahmen wirken, müssten die 
gleichen Daten auf der Organisationsebene erhoben werden 
(Farkas 2017). Personalverantwortliche in den Verwaltungen 
finden die Kategorie „Migrationshintergrund“ aber zu komplex 
für die Verwendung in Befragungen von Mitarbeitenden 
(Baumann et al. 2019). Dabei wird sowohl von den Vereinten 
Nationen als auch von der Europäischen Union dringend 
empfohlen, Gleichstellungsdaten disaggregiert nach Merkma- 
len wie Einkommen, Geschlecht, Alter, „Rasse“, ethnische 
Zugehörigkeit, Migrationsstatus und Behinderung zu erheben, 
um Teilhabelücken in Organisationen sichtbar zu machen 
und deren Gründe zu erklären und zu beseitigen (Balestra/
Fleischer 2018). 

GLEICHSTELLUNGSDATEN UND REPRÄSEN- 
TATIVITÄT IN DER ÖFFENTLICHEN VER- 
WALTUNG IN AUSGEWÄHLTEN LÄNDERN

Ohne Definition der Zielgruppe sind Zielsetzung und Monito- 
ring der Wirksamkeit entsprechender Maßnahmen erschwert. 
Als „Musterbeispiele“ für die Wirksamkeitsmessung werden 
oft Kanada und Großbritannien genannt und damit Staaten, 
die traditionell rassifizierte Kategorien erheben. 

Kanada ist ein bilingualer Staat mit frankofoner Minderheit 
(21 Prozent). Mittlerweile ist Multikulturalität staatliches Leit- 
prinzip. Etwa fünf Prozent der Bevölkerung gehören zu indige- 
nen Gruppen (First Nations, Metis, Inuit). Personen, die „nicht 
weiß und nicht-Kaukasier“ sind, werden statistisch als Visible 
Minority erfasst. Diese Kategorie wurde mit dem Employ- 
ment Equity Act 1986 eingeführt (Roth 2017). Die Repräsenta- 
tivität von Minderheiten im öffentlichen Dienst wurde bereits 
in den 1970er Jahren gefordert, in den 1980er Jahren wurde 
sie entsprechend den Anteilen der jeweiligen Gruppen in der 
Erwerbsbevölkerung als Ziel definiert (Gray 2020). Positive 
Maßnahmen umfassen Stellenausschreibungen für explizit aus- 
gewiesene, unterrepräsentierte Gruppen (Ballantyne 2011). 
Die (Nicht-)Erfüllung der Ziele unterliegt einem Monitoring. 
Mittlerweile ist Repräsentativität von Frauen und Visible Mino- 
rities erreicht worden. Allerdings haben die Maßnahmen 
lange nicht ausreichend gewirkt und Kanada hat mehrfach 
nachsteuern müssen, um die Ziele nicht zu verfehlen (Treasury 
Board of Canada Secretariat 2020).

In Großbritannien werden seit 1981 im Rahmen des Zensus 
Daten zur ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung 
erhoben, wobei die Klassifizierungen mit Betroffenengrup-
pen, Kommunen, Wissenschaftler_innen und Interessengrup-
pen konsultiert werden (Brückweh 2010). Politischer Druck 
führte bereits in den 1970ern zur Einführung unterschiedlicher 
Gesetze und Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils von 
Minderheiten in der öffentlichen Verwaltung; diese wurden 
mit dem Equality Act im Jahr 2010 konsolidiert. Seit 2007 
existiert eine Equality and Human Rights Commission, die für 
Implementierung und Monitoring der Gleichstellung zu- 
ständig ist (Andrews/Ashworth 2015). Allerdings brachten 
diese Bemühungen nicht die erhofften Erfolge.2 Seit 2016 
bestimmt die Strategie für Diversität und Inklusion in der 
öffentlichen Verwaltung Zielquoten (Targets) für die Beschäf- 
tigung unterrepräsentierter Gruppen. Die Zielquoten werden 
von einzelnen Organisationseinheiten gemäß ihrer Neuein- 
stellungspläne und anderer Faktoren bestimmt, jährlich für 
weitere fünf Jahre aktualisiert, aggregiert und leicht zu- 
gänglich veröffentlicht.

Zusätzliche Programme sowie die Verpflichtung aller Be- 
hörden zur Verbesserung einer inklusiven Organisationskultur 
sollen insbesondere die Repräsentativität im gehobenen 
Staatsdienst erhöhen. Seit 2010 werden für das Monitoring 
Gleichstellungsdaten von den Angestellten erhoben. Die 
Verpflichtung zum Monitoring gilt für die Institutionen, aber 
nicht für die Arbeitnehmer_innen, die die Daten freiwillig über 
sich mitteilen. Neueste Statistiken zeigen, dass 12,7 Prozent 
der Mitarbeitenden in öffentlichen Verwaltungen ethnischen 
Minderheiten angehören, was deren Anteil an der Erwerbs- 
bevölkerung entspricht. Auch innerhalb des höheren Dienstes 
steigt der Anteil ethnischer Minderheiten; dieser variiert aktuell 
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zwischen 14,2 Prozent im Büro für internationalen Handel (DIT) 
und 5,1 Prozent im Verteidigungsministerium. 

Sowohl Kanada als auch Großbritannien unterscheiden sich 
von Deutschland deutlich in Hinblick auf die Tradition der 
Erhebung von Herkunfts- und ethnischen Daten, was oft als 
Argument zur Ablehnung dieser beiden Länder als Modell 
für Deutschland angeführt wird. Es darf nicht vergessen wer- 
den, dass die verwendeten Kategorien in beiden Ländern 
umstritten sind. Vor allem die Sinnhaftigkeit aggregierter 
Kategorien, die die „weiße“ Mehrheit und die „nicht weißen“ 
und damit sichtbaren vermeintlichen Minderheiten voneinan- 
der abgrenzen, wird zunehmend hinterfragt. Die Erhebung 
von disaggregierten Daten bleibt jedoch funktional im Kontext 
der Antidiskriminierungspolitik und ist seit den 1980er Jahren 
ein gesellschaftlicher und politischer Konsens. Die Verknüpfung 
der statistischen Erfassung von ethnischen Gruppen mit der 
Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt ist besonders deutlich 
in Kanada. Auch Großbritannien betont, dass mit der Erhe- 
bung der Herkunfts- und ethnischen Daten das Ziel der Be- 
kämpfung von Diskriminierung und das Erreichen der Reprä- 
sentativität aller Gruppen in den Institutionen verfolgt wird.

Dennoch: Das Vorhandensein der Daten ist nur ein Teil des 
Erfolgs, was ein Vergleich zu anderen Ländern verdeutlicht. 
Die Maßnahmen müssen mit der klaren Verpflichtung aller 
einhergehen, vor allem der politischen Akteur_innen, um er- 
folgreich zu sein. Den ersten Aspekt illustriert deutlich das 
Beispiel Singapurs. Singapur versteht sich seit der Unabhängig- 
keit im Jahr 1959 als Multiracial State. Das „Chinese-Malay- 
Indian-Other“-Modell (kurz CMIO) bestimmt u. a. die Vertei- 
lung von Wohnraum und die politische Teilhabe. Allerdings 
ist die öffentliche Verwaltung von diesem System ausgenom- 
men und folgt streng dem meritokratischen Prinzip innerhalb 
eines korporatistischen Systems (Vasu 2012). Fachkräfte für 
den öffentlichen Dienst werden zentral ausgebildet. Die Profes- 
sionalisierung der Verwaltung entspricht dem weberiani-
schen Modell, in dem Beamt_innen dem Staat dienen und 
gegenüber der Bevölkerung neutral sind. Damit repräsentie-
ren sie auch keine ethnischen Gruppen oder deren Interes- 
sen (Low 2016), was in Singapur als Garant der sozialen Kohä- 
sion angesehen wird. Gleichwohl fehlen Daten, die die Wirk- 
samkeit dieses Vorgehens belegen.

Das meritokratische Prinzip gilt jedoch weltweit als eines 
der größten Hindernisse auf dem Weg zur Repräsentativität 
von Migrant_innen und deren Nachkommen in der Verwal- 
tung. Zunehmend wird die Color-Blindness des meritokrati-
schen Prinzips kritisiert, u. a. in Frankreich. Dort wurde gerade 
die Schließung der ENA (École Nationale d’Administration) 
beschlossen, die die Kader für die höhere Laufbahnen in der 
Verwaltung seit 1945 schmiedet. Als Begründung wird 
offiziell das Versagen in der Förderung sozialschwächerer 
Schichten angegeben; dass hinter der geringen sozialen 
Mobilität aber auch Rassismus steht, ist ein offenes Geheimnis. 
Der öffentliche Dienst in Frankreich setzt auf Freiwilligkeit 
der Maßnahmen; dazu zählen sozialraumorientierte Partizipa- 
tions- und Unterstützungsprogramme wie Bewerbungs- 
trainings, die jedoch wenig effektiv sind (Meziani-Remichi/
Maussen 2017).3

Das Beispiel Israels dagegen zeigt, dass es nicht ausreicht, 
Repräsentativität gesetzlich als Ziel zu setzen. Israel erscheint 
als ein Land mit einer sehr progressiven Politik. Positive Maß- 

nahmen als Instrument der Erhöhung von Repräsentativität 
wurden bereits 1959 gesetzlich eingeführt, eine Reihe von 
Maßnahmen dann in den 2000er Jahren, inklusive Zielquoten 
für die Beschäftigung von Personen arabischer Herkunft  
und Neueinwanderer_innen, die eine höhere Repräsentation 
dieser Bevölkerungsgruppen sichern sollen. In der Praxis 
jedoch werden verschiedene Ausnahmeregelungen ange- 
wendet. Die arabische Bevölkerung darf sich auf Stellen be- 
werben, die für sie gesondert vorgesehen sind. Der Anteil 
dieser Ausschreibungen ist gering und oft auf die Tätigkeiten 
beschränkt, für die Arabisch als Sprache vorausgesetzt wird. 
Auch wenn von zwei gleich geeigneten Bewerber_innen, die/ 
der Minderheitsangehörige ausgewählt werden müsste, gibt  
es Ausnahmeregelungen. Oft werden Personen als Vertre- 
tung angestellt, da Vertretungsstellen nicht dem Repräsentati- 
vitätsprinzip unterliegen. Auch persönliche Diskriminierungen 
und diverse organisatorische Barrieren verhindern die Er- 
reichung der Repräsentativität de facto (Maor 2013).

FAZIT

Der Blick ins Ausland kann für Deutschland lehrreich sein. Zum 
einen wird deutlich, dass die verwendeten Kategorien, un- 
abhängig von der Geschichte der Zuwanderung und der Tra- 
dition der ethnischen Differenzierung, in den jeweiligen 
Ländern kontrovers diskutiert werden. Repräsentativität 
orientiert sich jedoch an jenen, auch strittigen, Kategorien, mit 
denen Teilpopulationen bestimmt werden. Um Gründe für man- 
gelnde Repräsentativität zu bestimmen und Antidiskrimi- 
nierungsmaßnahmen zu gestalten, sind Gleichstellungsdaten 
hilfreich. Die Unterordnung der Erhebung der nach Herkunft 
und/oder ethnischen Zugehörigkeit differenzierten Daten unter 
das Ziel der Antidiskriminierungs- und Repräsentativitätspoli- 
tiken ist ein richtiger Weg, deren gesellschaftliche Akzeptanz 
zu erreichen.

Die Debatten und Reformen, die in Kanada und Groß- 
britannien in den 1980er Jahren angestoßen wurden, werden 
gerade in Deutschland geführt. Deutschland steht also – im 
Vergleich gute 40 Jahre versetzt – gerade am Anfang eines 
längeren Prozesses. Was wir von Kanada oder Großbritannien 
lernen können, um möglichst keine 40 Jahre zu benötigen, 
ist, dass die Kontroverse um Begriffe und Kategorien nicht 
die Einführung von Maßnahmen verhindern darf, dank derer 
sich die öffentliche Verwaltung für unterrepräsentierte Grup- 
pen öffnet. Die Beispiele zeigen, dass Selbstverpflichtungen 
wenig effektiv sind und Gesetze alleine wenig Wirkung zeigen. 
Notwendig sind ein Monitoringsystem, das transparent Aus- 
kunft über die Entwicklungen gibt, genauso wie das Engage- 
ment und die Überzeugung mehrerer Akteur_innen, die  
über (Nicht-)Beschäftigung entscheiden und die bei Bedarf 
nachsteuern. Da die Prozesse langwierig sind, bedarf es  
am Ende aber vor allem des politischen Willens, die aktuelle 
Situation wirklich zu verändern.
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Anmerkungen

1 – Wir danken Dorothea Rausch für die Unterstützung bei der Recherche.
2 – Hier ist „Civil Service“ gemeint. Zwar gibt es keine rechtliche Definition 
von „Civil Service“, aber der Begriff bezeichnet alle Beamt_innen der Krone, 
die kein politisches oder juristisches Amt innehaben. Ausgenommen sind  
u. a. Minister_innen, Beamt_innen der regionalen Behörden, Polizeibeamt_ 
innen, Lehrer_innen oder Mitarbeiter_innen im Gesundheitsservice (NHS). 
Als „Civil Servants“ arbeiten in Großbritannien ca. 430.000 Personen 
(Stand September 2020; vgl. https://www.instituteforgovernment.org.uk/
explainers/civil-service-staff-numbers).
3 – Die Benachteiligung der Migrant_innen und deren Nachkommen auf 
dem Arbeitsmarkt in Frankreich ist gut dokumentiert. Die Schwierigkeiten 
der Durchsetzung von Antidiskriminierungsgesetzen in Verbindung mit ei-
ner rechtlichen „Kriminalisierung“ von Diskriminierung wird seit Längerem 
angemahnt (vgl. Ware 2015).
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